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Zeitliche Zusammenlegung nächste Folgebewertung der Sachanlagen Finanzvermögen 
für die Einwohnergemeinden mit dem Bewertungsrhythmus der Bürger- und Kirchge­ 
meinden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Einwohnergemeinden und deren Zweckverbände und Institute haben mit der Einführung 
von HRM2 per 1. Januar 2016 erstmalig ihre Sachanlagen Finanzvermögen neu bewertet. Per 
1. Januar 2021 wurde schliesslich die erste Folgebewertung dieser Sachanlagen vorgenommen. 

Gemäss § 153 Absatz 3 Buchstabe a Gemeindegesetz (GG) sind diese Sachanlagen nach den 
Richtlinien des Departements nach Ziffer 14.6.3 Handbuch Rechnungslegung und Finanzhaushalt 
der solothurnischen Gemeinden (HBO) alle fünf Jahre neu zu bewerten. Somit wäre die zweite 
Folgebewertung bei den Einwohnergemeinden per 1. Januar 2026 vorzunehmen. Die Bürger­ 
und Kirchgemeinden haben coronabedingt um ein Jahr verzögert im Jahr 2022 auf die neue 
Rechnungslegung umgestellt. Ihre erste Folgebewertung wird somit auf 1. Januar 2027 fällig. 

Mit dem Ziel, solche Folgebewertungen für alle Körperschaften des Kantons künftig einheitlich 
zum gleichen Zeitpunkt vornehmen zu können, soll die zweite Folgebewertung bei den Einwoh­ 
nergemeinden erst auf 1. Januar 2027 vorgenommen werden. Damit erfolgt für sie eine einma­ 
lige Erstreckung des fünfjährigen Bewertungsrhythmus nach HBO-Ziffer 14.6.3, welche sich, wie 
oben erwähnt, als Spätfolge der Coronamassnahmen begründet. 

Das Amt für Gemeinden wird über die entsprechenden Modalitäten folglich erst auf Mitte 2026 
informieren. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Grundlagen zur Bewertung aktualisiert, damit 
die Gemeinden ihre Folgebewertung wiederum eigenständig vornehmen können. 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. Für Rückfragen steht Ihnen das Amt für Gemeinden 
(thomas.steiner@vd.so.ch oder christian.jaggi@vd.so.ch) zur Verfügung. 
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